
    B E K A N N T M A C H U N G 

        DER  STADT  BAD BRAMSTEDT 
    

 

               Bad Bramstedt, 12.11.2018 

 

 

Öffentlicher Wahlaufruf 

Wahl des Bad Bramstedter Seniorenbeirates  
 

 

Der zur Zeit amtierende Seniorenbeirat hat seine Arbeit im Juni 2015 begonnen. Die Wahlzeit 

beträgt 4 Jahre, so dass im Frühjahr 2019 ein neuer Seniorenbeirat zu wählen ist. Wichtigste 

Aufgabe des Seniorenbeirates ist es, die besonderen Interessen der Bad Bramstedter 

Seniorinnen und Senioren zu vertreten.  

 

Wahlberechtigt sind alle Personen, die 2019 das 60. Lebensjahr vollendet haben bzw. 

vollenden werden. Wählbar ist jede oder jeder Wahlberechtigte, die oder der bis zum 

festgesetzten Stichtag beim Bürgeramt der Stadt Bad Bramstedt einen 

Bewerbungsbogen eingereicht hat. Jede Wahlbewerberin oder jeder Wahlbewerber kann nur 

auf einem Wahlvorschlag vorgeschlagen werden. Wer bereits von einer Organisation als 

Mitglied benannt wurde, kann nicht gewählt werden. Der Stichtag für die Einreichung der 

Wahlvorschläge wird hiermit auf den 31. Januar 2019, 12.00 Uhr, festgesetzt.  

 

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, im Bad Bramstedter Seniorenbeirat mitzuarbeiten, und 

bewerben Sie sich für dieses Gremium. Es sind 9 Wahlbewerber/innen zu wählen. 

 

Die Bewerbungsbögen sind bei der Stadtverwaltung Bad Bramstedt – Bürgeramt – Zimmer 

2.4 oder 3.3, Bleeck 17 – 19, 24576 Bad Bramstedt, erhältlich und müssen bis zum 31. Januar 

2019, 12.00 Uhr, dort wieder eingegangen sein.  

 

Nach Prüfung der Bewerbungen und dem Druck der Stimmzettel werden die Wahlunterlagen 

spätestens bis zum 20. Februar 2019 versandt. Die ausgefüllten Stimmzettel müssen bis zum 

01. April 2019, 12.00 Uhr, wieder im Rathaus der Stadt Bad Bramstedt eingegangen sein. 

 

Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich und findet am 10. April 2019 statt. Die 

Stimmenzählung wird von mindestens 3 Bediensteten der Stadtverwaltung Bad Bramstedt um 

09.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 3.2., durchgeführt. 
 

 

 

Stadt Bad Bramstedt 

Der Bürgermeister 

 

gez. Kütbach 

 

(Hans-Jürgen Kütbach) 

 


